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Vorwort 
 
Schulen brauchen Gestaltungsspielräume. Nur dann können der Unter-
richt und die Erziehungsangebote den jeweiligen Voraussetzungen der 
Schülerinnen und Schüler gerecht werden. Im Mittelpunkt der Erneuerung 
der Schulen steht daher die eigenverantwortliche Schule. Sie legt selbst 
die Ziele der innerschulischen Qualitätsentwicklung fest und entscheidet, 
wie die grundlegenden Vorgaben des Schulgesetzes erfüllt und umgesetzt 
werden. 
 
Dennoch bleibt auch die eigenverantwortliche Schule in staatlicher Ver-
antwortung. Notwendig sind allgemein verbindliche Orientierungen über 
die erwarteten Lernergebnisse und regelmäßige Überprüfungen, inwieweit 
diese erreicht werden. 
 
In Nordrhein-Westfalen wurde deshalb in den letzten Jahren ein umfas-
sendes System der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung aufge-
baut. Ein wichtiges Element dieses Systems sind an länderübergreifenden 
Bildungsstandards orientierte Kernlehrpläne. Sie stehen in einem engen 
Zusammenhang mit den zentralen Abschlussprüfungen, den Lernstands-
erhebungen und der Qualitätsanalyse. 
 
Kernlehrpläne wurden erstmalig 2004 in Nordrhein-Westfalen als neue 
Form kompetenzorientierter Unterrichtsvorgaben eingeführt. Sie wurden 
zunächst für die Schulformen der Sekundarstufe I in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache entwickelt. Die Kernlehr-
pläne für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer greifen die kompe-
tenzorientierte Konzeption auf und übertragen sie auf die spezifischen An-
forderungen des eigenen Lernbereichs. Zugleich tragen sie der Schulzeit-
verkürzung am Gymnasium Rechnung. 
 
Zukünftig wird in den Gymnasien das Abitur nunmehr statt nach neun 
nach acht Jahren erreicht. Diese Verkürzung der Schulzeit ist ein wichtiger 
Schritt, um die Chancen unserer Schülerinnen und Schüler im nationalen 
und internationalen Vergleich zu sichern. Ein verantwortlicher Umgang mit 
der Lern- und Lebenszeit junger Menschen erfordert eine Anpassung der 
schulischen Ausbildungszeiten an die entsprechenden Regelungen in den 
meisten europäischen Staaten.  
 
Im Hinblick auf den verkürzten Bildungsgang ist eine Konzentration und 
Straffung der Kompetenzvorgaben und obligatorischen Unterrichtsinhalte 
notwendig. Dies hat zur Folge, dass einige inhaltliche Aspekte der zurzeit 
in der Schule vorhandenen Lehrbücher im Unterricht nicht thematisiert 



 

werden. Im Zentrum des Unterrichts stehen die schulinternen Curricula, 
die sich an den kompetenzorientierten Kernlehrplänen orientieren. 
 
Die vorliegenden Kernlehrpläne stellen damit eine tragfähige und innovati-
ve Grundlage dar, um die Qualität des gymnasialen Bildungsgangs auch 
in Zukunft sichern und weiter entwickeln zu können.  
 
Ich wünsche allen Schulen eine ertragreiche Umsetzung. 
 
Allen, die an der Erarbeitung der Kernlehrpläne mitgearbeitet haben, dan-
ke ich für ihre engagierten Beiträge. 
 

 
 
Barbara Sommer 
 
Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 



 

 

  
Sekundarstufe I - Gymnasium 

Richtlinien und Lehrpläne 
 

RdErl. d. Ministeriums  
für Schule und Weiterbildung  

v. 2.8.2007 - 525 - 6.03.15.03 - 57936 
 
 
Für die Sekundarstufe I der Gymnasien werden hiermit Kern-
lehrpläne für die Fächer Erdkunde, Geschichte und Poli-
tik/Wirtschaft gemäß § 29 SchulG (BASS 1-1) festgesetzt. 

Sie treten zum 1. August 2007 für alle Klassen des verkürzten 
Bildungsgangs bis zum Abitur in Kraft.  

Für alle Klassen des nicht verkürzten Bildungsgangs bis zum 
Abitur bleiben die bisher gültigen Lehrpläne weiterhin in Kraft.  

Die Richtlinien für das Gymnasium in der Sekundarstufe I gel-
ten unverändert fort.  

Die Veröffentlichung der Kernlehrpläne erfolgt in der Schriften-
reihe "Schule in NRW". 

Heft  3408 (G8) Erdkunde 

 3407 (G8) Geschichte 

 3429 (G8) Politik/Wirtschaft 

Die vom Verlag übersandten Hefte sind in die Schulbibliothek 
einzustellen und dort auch für die Mitwirkungsberechtigten zur 
Einsichtnahme bzw. zur Ausleihe verfügbar zu halten. 

Zum 31. Juli 2010 treten die folgenden Lehrpläne außer Kraft: 

- Gymnasium bis Klasse 10, Fach Erdkunde 
RdErl. v. 8.2.1993 (BASS 15-25 Nr. 8) 

- Gymnasium bis Klasse 10, Fach Geschichte 
RdErl. v. 8.2.1993 (BASS 15-25 Nr. 7) 
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ten Kompetenzen und Inhalte und damit zu einer schulbezogenen 
Schwerpunktsetzung nutzen. 
 
Aufgrund der Neufassung von § 10 Abs. 3 des Schulgesetzes, der die 
Schulzeitverkürzung am Gymnasium über eine Verkürzung der Sekundar-
stufe I realisiert, ist für die Gymnasien eine Anpassung der Lehrpläne er-
forderlich geworden. Die Sekundarstufe I endet an den Gymnasien nun-
mehr am Ende von Klasse 9. Im Zuge der damit verbundenen Lehrplanre-
vision wurden auch für den Bereich der gesellschaftswissenschaftlichen 
Fächer erstmals kompetenzorientierte Unterrichtsvorgaben entwickelt. 
Dabei konnte nicht auf legitimierte Bildungsstandards der Kultusminister-
konferenz Bezug genommen werden; auch auf absehbare Zeit werden 
sich diese weiterhin auf Deutsch, Mathematik, die erste Fremdsprache 
sowie die naturwissenschaftlichen Fächer beschränken. Die Lehrpläne für 
die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer greifen jedoch die Formate der 
Kernlehrpläne auf und übertragen ihre kompetenzorientierte Konzeption 
auf die spezifischen Anforderungen des Lernbereichs Gesellschaftslehre. 
Gleichzeitig tragen die Lehrpläne den Ansprüchen und Orientierungen der 
"Rahmenvorgaben für die politische Bildung" und der "Rahmenvorgaben 
für die ökonomische Bildung" hinreichend Rechnung. Mit dieser gemein-
samen Neuausrichtung der Lehrpläne für die Fächer des Lernbereichs 
Gesellschaftslehre ist eine tragfähige Grundlage für ein koordiniertes Zu-
sammenspiel der Fächer Erdkunde, Geschichte und Politik/Wirtschaft ge-
geben. 
 
Durch die Verkürzung der Sekundarstufe I wurde eine Anpassung der 
Stundentafel in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundar-
stufe I (APO-SI, Anlage 3) notwendig. Bei der Gestaltung der neuen Lehr-
pläne mussten deshalb zum Teil veränderte Stundenvolumina berücksich-
tigt werden. Die vorliegenden Curricula gehen nunmehr einheitlich von 
mindestens sechs Jahreswochenstunden je Fach in der gesamten Sekun-
darstufe I sowie einer Berücksichtigung aller gesellschaftswissenschaftli-
chen Fächer in der Erprobungsstufe und in Klasse 9 aus. Schulen, die 
hiervon - z.B. über eine gesellschaftswissenschaftliche Schwerpunktset-
zung unter Einbringung zusätzlicher Ergänzungsstunden - abweichen, ha-
ben dafür Sorge zu tragen, dass mindestens die ausgewiesenen Kompe-
tenzen und Inhalte des Lehrplans beherrscht sowie ggf. zusätzliche Fä-
higkeiten und Fertigkeiten erworben werden können. Insgesamt bleibt es 
Aufgabe der Schulen, Fachkonferenzen und Lehrkräfte, geeignete schul- 
und fachinterne, aber auch -übergreifende Absprachen zu treffen, die für 
eine wirksame Nutzung der verfügbaren Ressourcen im Lernbereich un-
abdingbar sind. 
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Die angeführten Kompetenzbereiche werden in den jeweiligen fachlichen 
Zusammenhängen konkretisiert und bilden die inhaltliche und methodi-
sche Basis für die spätere Fortführung des Bildungsganges - sowohl im 
Hinblick auf das wissenschaftspropädeutische Arbeiten in der gymnasia-
len Oberstufe als auch bezüglich der Arbeit in den weiterführenden beruf-
lichen Bildungsgängen. 
 
Das Zusammenwirken der Fächer auf der Basis der Rahmenvorgaben 
für die politische und für die ökonomische Bildung sowie auf der 
Grundlage lernbereichs- und fachgruppenbezogener Absprachen, fächer-
verbindender Unterrichtsvorhaben  sowie schulinterner Lehrplangestaltung 
ermöglicht insgesamt einen multiperspektivischen, vernetzten und vertief-
ten Kompetenzaufbau, der die Integration fachspezifischen Teilwissens in 
übergreifende Sinnzusammenhänge unterstützt. Dabei wird im Rahmen 
bilingualer Angebote im Lernbereich Gesellschaftslehre zusätzlich 
schrittweise auf fachsprachliches und fachmethodisches Arbeiten in der 
Fremdsprache hingeführt, was auf der Grundlage der ausgewiesenen 
sachfachbezogenen Kompetenzerwartungen zur Setzung besonderer in-
haltlicher Bezüge zu den Partnerländern führen kann. 
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Unterrichts- und Lernerfolg hängen in ganz entscheidendem Maße auch 
davon ab, wie im Verlauf des Bildungsgangs in der Sekundarstufe I kom-
munikative Kompetenzen (z.B. adressatenbezogen darstellen, erklären, 
argumentieren, zusammenfassen, zuhören, diskutieren), interaktive Lern-
verfahren (z.B. kooperieren, planen, organisieren, arbeitsteilig recherchie-
ren, helfen und sich helfen lassen) sowie soziales und interkulturelles Ver-
stehen (z.B. in Alternativen denken, eigene Gefühle artikulieren, Gefühle 
anderer wahrnehmen und bewerten, bereit zum Perspektivwechsel sein) 
gefördert und ausdifferenziert werden. Die Leitbegriffe Bedeutsamkeit, Dif-
ferenziertheit und Vernetztheit beziehen sich also ebenso auf den Bereich 
der sozialen und emotionalen Lernentwicklung. Deshalb spielen insbe-
sondere auch in den Fächern des gesellschaftswissenschaftlichen Lernbe-
reichs solche unterrichtlichen Gestaltungsprozesse eine wichtige Rolle, 
die mit dazu beitragen, bei den Schülerinnen und Schülern soziale Wahr-
nehmungsfähigkeit, Empathie, Engagement, Partizipation sowie Mitgestal-
tung und Mitbestimmung in Unterricht und Schulleben sukzessive zu ent-
wickeln.  
 
Obwohl eine allgemeingültige Stufenfolge mit der Zuordnung zu Jahr-
gangsstufen für die Entwicklung kognitiver, sozial-interaktiver und emotio-
naler Strukturen auch angesichts der unterschiedlichen Voraussetzungen 
der Schülerinnen und Schüler nicht eindeutig beschreibbar ist, lassen sich 
gleichwohl Schwerpunkte und Zugänge zu deren systematischer Entwick-
lung verdeutlichen. In diesem Zusammenhang sollen von der Klasse 5 bis 
zur Klasse 9 – ausgehend von dem am Ende der Klasse 4 erreichten Ni-
veau – vor allem die folgenden Bereiche weiter entwickelt werden: 
 
� der Umfang, die Differenziertheit und der Abstraktionsgrad des 

Wissens und dabei vor allem die Entwicklung von Fachbegriffen und 
elementaren Modellen zum Erfassen und nachhaltigen Verstehen von 
Zusammenhängen; 

� der Umfang und die Differenziertheit der kognitiven Operationen 
(methodische Verfahren, Denkvorgänge), wie sie z.B. bei der Be-
schreibung eines Sachverhaltes, dem Vergleich und der Einordnung 
verschiedener Elemente des Wissens und der Bewertung eines Tatbe-
standes oder Problemgehaltes deutlich werden können; 

� die Vernetztheit und der Transfer von Wissen und kognitiven Opera-
tionen mit Konsequenzen für Meinungsbildung, Einstellungen und Mo-
tive eines Menschen; 

� die selbstständige Ausdifferenzierung und kontinuierliche Nutzung 
medialer und methodischer Arbeitsweisen im Hinblick auf neue und 
immer komplexere  fachliche Problem- und Aufgabenstellungen; 
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� die Ausweitung des sozial-interaktiven Repertoires an kooperativen, 
kommunikativen und sozial integrierenden Arbeitsformen; 

� der Grad der Reflexion emotionaler Bedingungen bei der Bearbei-
tung und Beurteilung von Sachverhalten (emotionale Betroffenheit), in 
schulischen Lernarrangements (Engagement, Interesse, Bereitschaft 
zur Kooperation) sowie in fachlichen und gesellschaftlichen Kontexten 
(Empathie, Perspektivwechsel); 

� das Verständnis für die Bedeutung der eigenen Urteils- und Hand-
lungsfähigkeit und die damit verbundenen Möglichkeiten zur Mitge-
staltung und Verantwortungsübernahme. 

 

Die Orientierung an einer entsprechend für die Doppeljahrgangsstufe 5/6 
sowie die Klassen 7 bis 9 konkretisierten Lernprogression dient in diesem 
Kontext als Steuerungsvorgabe für den Unterricht in den Fächern des 
Lernbereichs Gesellschaftslehre in der Sekundarstufe I. 
 
 
3.3 Lernprogression im Fach Erdkunde 

Aufbauend auf dem Sachkundeunterricht der Grundschule führt das Fach 
Erdkunde das dort Vorbereitete fort, vertieft und erweitert es, um die Le-
benswirklichkeit immer stärker in ihrer Vielschichtigkeit unter fachlichen 
Perspektiven zu erfassen. Der Erdkundeunterricht in der Erprobungsstufe 
berücksichtigt die für diese Altersgruppe spezifischen Fähigkeiten wie 
Phantasie, Kreativität und sprachliche Unbefangenheit. Er muss den 
Schülerinnen und Schülern Raum geben, sich mit Neugier und Anteilnah-
me erdkundliche Themen zu erschließen.  
 
Im Verlauf des Fachunterrichts in der Sekundarstufe I geht es nicht nur um 
eine quantitative (zunehmende Zahl der im Raum beobachteten und be-
schriebenen Phänomene), sondern auch um eine qualitative Ausweitung 
(zunehmende Komplexität und Abstraktion). Im Zuge dieses Prozesses 
lernen die Schülerinnen und Schüler, fachspezifische Sicht- und Vorge-
hensweisen zu nutzen. Aus der verstärkten Hinwendung zu komplexeren 
und abstrakteren Sachverhalten entsteht die Notwendigkeit, Fachbegriffe 
einzuführen, anzuwenden und sie in einem Begriffsnetz zueinander in Be-
ziehung zu setzen.  
 
Die Bereitschaft nach vertiefter Beschäftigung mit räumlichen Strukturen 
und Prozessen kann der Erdkundeunterricht insbesondere dadurch för-
dern, dass Inhalte des Faches altersgerecht, d.h. zu Beginn vor allem an-
schaulich und von konkreten lebensweltlichen Bezügen ausgehend, auf-
bereitet werden. Die Schülerinnen und Schüler lernen so gemäß ihrem 
Lebens- und Lernalter den Menschen besonders in seiner räumlichen Be-
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dingtheit, als Individuum und als Gemeinschaftswesen kennen, das räum-
liche Strukturen nutzt und verändert sowie raumrelevante Prozesse initi-
iert. Auf diesem Weg können sie zunehmend räumliche Wirklichkeit „er-
fassen“, „verstehen“ und „erklären“.  
 
Über Einsichten in einfache Beziehungsgefüge wird in der Erprobungsstu-
fe Verständnis für funktionale, kausale, genetische und prozessuale Be-
trachtung der Wechselwirkungen zwischen Naturfaktoren und menschli-
chen Aktivitäten angebahnt, um dieses bis zum Ende der Sekundarstufe I 
zu erweitern und zu vertiefen. Der Erwerb  grundlegender Kompetenzen 
ermöglicht den Einstieg in das wissenschaftspropädeutische Arbeiten in 
der gymnasialen Oberstufe. Systematisierung und Verallgemeinerung von 
Kenntnissen, das vernetzende Denken sowie die Arbeit mit einfachen Mo-
dellen gewinnen im Verlauf der Sekundarstufe I zunehmend an Bedeu-
tung; auf diese Weise werden grundlegende Zusammenhänge globaler 
räumlicher Strukturen, Verflechtungen und Prozesse erfasst. Der selbst-
ständigen Anwendung der Arbeitsschritte zur Informations- und Erkennt-
nisgewinnung mit Hilfe von Darstellungs- und Arbeitsmitteln - den fachre-
levanter Arbeitsweisen - fällt in allen Bereichen immer größeres Gewicht 
zu. Die prozessuale und funktionale Betrachtungsweise gewinnt gegen-
über der überwiegend physiognomischen in der Erprobungsstufe im Ver-
lauf der Sekundarstufe I zunehmend an Bedeutung. 
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4  Stufen zur Erreichung der Anforderungen am Ende 
der Sekundarstufe I 

Damit am Ende der Sekundarstufe I die grundlegenden Kompetenzen des 
Faches und somit die Anschlussfähigkeit für den Unterricht in der gymna-
sialen Oberstufe  erreicht werden, ist ein fortschreitender Aufbau aller 
Teilkompetenzen erforderlich. Mit Blick auf die angestrebte raumbezo-
gene Handlungskompetenz im weiteren Sinne sind deshalb systema-
tisch Sach-, Methoden-, Urteils- und Handlungskompetenzen (i.e.S.) im 
Zusammenhang mit konkreten Inhaltsfeldern, inhaltlichen Schwerpunk-
ten sowie themenbezogenen Orientierungsraster im Sinne der topogra-
phischen Verflechtungen zu entwickeln. 
 
Die topographischen Verflechtungen dienen dabei der Einordnung des je-
weils für die allgemeingeographische Erkenntnisgewinnung verwendeten 
Raumbeispiels in einen größeren themenbezogenen topographischen 
Rahmen. Auf diese Weise können topographische Orientierungsraster auf 
unterschiedlichen Maßstabsebenen aufgebaut werden. 
 
Vor diesem Hintergrund wird nachfolgend für die beiden Abschnitte des 
Erdkundeunterrichts in der Sekundarstufe I (Jahrgangsstufen 5/6, 7-9) die 
jeweilige Obligatorik ausgewiesen. Die Reihenfolge der Inhaltsfelder und 
ihrer thematischen Schwerpunkte innerhalb der Abschnitte stellt eine 
plausible Setzung dar, die nach Entscheidung der Fachkonferenz verän-
derbar ist. An welchen Inhaltsfeldern, Schwerpunkten und Raumbeispielen 
die Kompetenzen entwickelt werden, liegt ebenfalls in der Entscheidung 
der Fachkonferenz, die auf der Grundlage der Obligatorik und unter Ein-
bezug schulspezifischer Gegebenheiten und Schwerpunktsetzungen das 
schulinterne Curriculum für das Fach Erdkunde erstellt. Die Wahl des 
Raumbeispiels erfolgt unter dem Gesichtspunkt der Exemplarität für die 
mit dem Inhaltsfeld und seinen Schwerpunkten verbundenen allgemein-
geographischen Einsichten. Auf die angemessene Streuung der Raum-
beispiele innerhalb der Bezugsräume (Jgst. 5/6: Deutschland mit europäi-
schen Ausblicken, Jgst. 7-9: Außereuropa und Europa) ist zu achten. Die-
se Streuung stellt sicher, dass die lokale, regionale, kontinentale und glo-
bale Maßstabsebene bei der Kompetenzentwicklung in gleicher Weise be-
rücksichtigt wird. 
 
Mit Blick auf die angestrebte Kompetenzentwicklung bis zum Ende der 
Sekundarstufe I ist sicherzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler am 
Ende der beiden Abschnitte über die jeweils ausgewiesenen Kompeten-
zen verfügen. 
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- Chancen und Risiken des Dritte-Welt-Tourismus für die Entwicklung 
der Zielregion 

 
 
7. Inhaltsfeld: Wachstum und Verteilung der Weltbevölkerung als globa-

les Problem 
� Schwerpunkte: 

- Ursachen und Folgen der regional unterschiedlichen Verteilung, 
Entwicklung und Altersstruktur der Bevölkerung in Industrie- und 
Entwicklungsländern 

- Wachsen und Schrumpfen als Problem von Städten in Ent-
wicklungs- und Industrieländern  

- räumliche Auswirkungen politisch und wirtschaftlich bedingter Migra-
tion in Herkunfts- und Zielgebieten 

 
 
8. Inhaltsfeld: Wandel wirtschaftsräumlicher und politischer Strukturen 

unter dem Einfluss der Globalisierung 
� Schwerpunkte: 

- Veränderungen des Standortgefüges im Zuge weltweiter Arbeitstei-
lung  

- landwirtschaftliche Produktion im Spannungsfeld von natürlichen 
Faktoren, weltweitem Handel und Umweltbelastung 

- Konkurrenz europäischer Regionen im Kontext von Strukturwandel, 
Transformation und  Integration  

- Global Cities als Ausdruck veränderter Welthandelsbeziehungen 
 
 
zu 4.- 8.:  Themenbezogene topographische Verflechtungen:  

- Landschaftszonen der Erde 
- Schwächezonen der Erde 
- sozioökonomische Gliederung der Erde 
- wirtschaftliche Aktiv- und Passiv-Räume in den Mitgliedsstaaten der 

EU 
- Handelsströme zwischen den Wirtschaftsregionen der Welt 

 
 
� Eine fragengeleitete Raumanalyse zur Verdeutlichung der idi-

ographischen Ausprägung von zuvor in den Inhaltsfeldern erar-
beiteten allgemeingeographischen Einsichten  
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5  Leistungsbewertung 

Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im 
Schulgesetz (§ 48 SchulG) sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für die Sekundarstufe I (§ 6 APO - SI) dargestellt. Da im Pflichtunter-
richt der Fächer des Lernbereichs Gesellschaftslehre in der Sekundarstufe 
I keine Klassenarbeiten und Lernstandserhebungen vorgesehen sind, er-
folgt die Leistungsbewertung ausschließlich im Beurteilungsbereich "Sons-
tige Leistungen im Unterricht". Dabei bezieht sich die Leistungsbewertung 
insgesamt auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen 
Kompetenzen.  
 
Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Entsprechend sind die Kompetenzer-
wartungen im Lehrplan jeweils in ansteigender Progression und Komplexi-
tät formuliert. Dies bedingt, dass Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen 
darauf ausgerichtet sein müssen, Schülerinnen und Schülern Gelegenheit 
zu geben, grundlegende Kompetenzen, die sie in den vorangegangenen 
Jahren erworben haben, wiederholt und in wechselnden Kontexten anzu-
wenden. Für Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergebnisse der Lernerfolgs-
überprüfungen Anlass, die Zielsetzungen und die Methoden ihres Unter-
richts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. Für die Schülerinnen und 
Schüler sollen die Rückmeldungen zu den erreichten Lernständen eine 
Hilfe für das weitere Lernen darstellen.  
 
Lernerfolgsüberprüfungen sind daher so anzulegen, dass sie den in den 
Fachkonferenzen beschlossenen Grundsätzen der Leistungsbewertung 
entsprechen, dass die Kriterien für die Notengebung den Schülerinnen 
und Schülern transparent sind und die jeweilige Überprüfungsform den 
Lernenden auch Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung er-
möglicht. Die Beurteilung von Leistungen soll demnach mit der Diagnose 
des erreichten Lernstandes und individuellen Hinweisen für das Weiterler-
nen verbunden werden. Wichtig für den weiteren Lernfortschritt ist es, be-
reits erreichte Kompetenzen herauszustellen und die Lernenden - ihrem 
jeweiligen individuellen Lernstand entsprechend - zum Weiterlernen zu 
ermutigen. Dazu gehören auch Hinweise zu erfolgversprechenden indivi-
duellen Lernstrategien. Den Eltern sollten im Rahmen der Lern- und För-
derempfehlungen Wege aufgezeigt werden, wie sie das Lernen ihrer Kin-
der unterstützen können.  
 
Im Sinne der Orientierung an den formulierten Anforderungen sind grund-
sätzlich alle in Kapitel 3 des Lehrplans ausgewiesenen Kompetenzberei-
che („Sachkompetenz“, „Methodenkompetenz“, „Urteilskompetenz“ und 
„Handlungskompetenz“) bei der Leistungsbewertung angemessen zu be-
rücksichtigen. Aufgabenstellungen mündlicher und schriftlicher Art sollen 
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